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IM FOCUS > DEPONIESANIERUNG IN WEILHEIM I.OB

Oberflächenabdichtung und Grundwasser - 
sanierung im Trinkwasserschutzgebiet
Sanierung einer ehemaligen Hausmülldeponie der Stadt Weilheim i.OB

Abbildung 1: Luftbild der Baumaßnahme
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Die Ablagerungsmächtigkeit beträgt durch
schnittlich ca. 3 m und reicht bereichsweise 
bis in Tiefen von 4,0 bis 4,5 m. Der Deponie
körper umfasst eine Gesamtfläche von ca. 
9.200 m². Das Verfüllvolumen liegt bei rund 
28.000 m³ Material. Es existieren weder  eine 
Basis- noch eine geregelte Oberflächenab
dichtung. 

Bei der ehemaligen Deponie „Unter
hausen“, Stadt Weilheim i.OB, handelt 
es sich um eine offengelassene Kies

grube, die im Zeitraum von ca. 1948 bis ca. 
1980 als gemeindeeigener Müllablagerungs
platz betrieben wurde. In dieser Zeit wurden 
neben Hausmüll, Erdaushub und Bauschutt 
auch Farben und Lacke eines ortsansässigen 
Farbenproduzenten deponiert. 

Aufgrund der fehlenden geregelten Oberflä
chenabdichtung sind Schadstoffe aus dem 
Deponat in den darunterliegenden Grund
wasserleiter mobilisiert worden. Eine da
raus resultierende Schadstofffahne mit 
leicht flüchtigen halogenierten Kohlenwas
serstoffen (LHKW) erreicht eine Fläche von 
ca. 10.800 m² und hat sich in nordwestli
che Richtung in das Trinkwasserschutzgebiet 
 Wielenbach ausgebreitet.

>weiter auf Seite 2
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BodenluftMensch) liegen gemäß den vorlie
genden Untersuchungen keine sanierungsre
levanten Sachverhalte vor.

Als Sanierungsmaßnahmen wurden sowohl 
die Sicherung des Deponiekörpers durch ei
ne Oberflächenabdichtung als auch die Sanie
rung der bereits eingetretenen Grundwasser
verunreinigungen im Deponieabstrom durch 
eine hydraulische Grundwasserreinigung 
(pump and treat Maßnahme) festgelegt. 

Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass 
durch die Arbeiten zur Oberflächenabdichtung 
Schadstoffe in das Grundwasser mobilisiert 
werden können, sollte die Anlage zur Grund
wasserreinigung bereits vor Beginn der Bau
maßnahme in Betrieb genommen werden.

Durchführung der Maßnahmen

Die dibauco GmbH wurde mit der Durchfüh
rung der Planung in Anlehnung an die Leis
tungsphasen 3 bis 9 der HOAI von der Stadt 
Weilheim i.OB beauftragt. Die Baumaßnah

Die ehemalige Deponie liegt östlich des Orts
rands von Unterhausen zwischen der Bundes
straße B2 im Süden und der Dorfstraße im 
Norden. Die nächste Wohnbebauung ist ca. 
120 m entfernt. 

Allgemeine Standortdaten – Geologie – 
 Hydrogeologie

Unterhalb des Ablagerungskörpers stehen san
dige Kiese und bereichsweise sandige Schluf
fe an. Darunter folgen Beckensedimente und 
Grundmoräne als Grundwassergeringleiter mit 
einer Mächtigkeit von ca. 8 – 9 m. Dieser ist ge
mäß Lithologie schwach durchlässig.

Der oberflächennahe Grundwasserleiter ist 
geringmächtig bis bereichsweise nicht vor
handen (Umfließen bindiger Partien). Der 
Grundwasserflurabstand beträgt im Mittel et
wa 4,5 m. Bei Grundwasserhöchststand ste
hen ca. 2 % des Deponiekörpers in Kontakt 
mit dem Grundwasser.

Der 2. Grundwasserleiter ist leicht gespannt 
mit einem Druckspiegel im, bzw. leicht über 
dem Höhenniveau des 1. Grundwasserleiters. 
Die Trennlage zwischen dem 1. und dem 2. 
Grundwasserstockwerk ist nicht stark aus
geprägt, zeigt aber nach bisheriger Kenntnis 
eine ausreichende Schutzwirkung, da kaum 
Beeinträchtigungen im 2. Grundwasserstock
werk festzustellen sind.

Die Durchlässigkeiten und Fließgeschwindig
keiten im obersten Grundwasserleiter sind 
sehr variabel, je nachdem ob der Aquifer aus 
schluffigen Schmelzwassersanden oder aus 
Schmelzwasserkiesen aufgebaut wird.

Sanierungserfordernis

Gemäß den vorliegenden Gefährdungsab
schätzungen und Sanierungsuntersuchungen 
wurde die Sanierung der ehemaligen Depo
nie Unterhausen zur Gefahrenabwehr für den 
Wirkungspfad BodenGrundwasser als erfor
derlich erachtet. Für weitere Wirkungspfade 
(Boden-Mensch, Boden-Nutzpflanze, Boden-

Abbildung 2: Lageplan Deponiebereich mit Ausgestaltung der Sanierungselemente (Oberflächenabdichtung)
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5 Fragen zu Altlasten

Interview mit Herrn Ersten Bürgermeister 
Markus Loth, Stadt Weilheim i.OB

Herr Bürgermeister, 
Sie haben mit Unter
stützung durch die 
GAB und den Unter
stützungsfonds die 
Deponie Unterhausen 
saniert.

1. Was hat Sie veranlasst, das Altlasten
thema in Ihrer Gemeinde anzugehen?

Nachdem erst in den SiebzigerJahren des 
vergangenen Jahrhunderts gemeindeeige
ne Müllkippen verboten wurden, existierte 
– wie in vielen anderen Gemeinden – auch 
auf dem Gebiet unseres Ortsteiles Unter
hausen eine entsprechende Fläche. Das 
Umweltbewusstsein in der Gesellschaft 
war damals leider noch nicht ausgeprägt 
und so lagerte man die Abfälle damals an 
Orten ab, die aus heutiger Sicht proble
matisch sind. Im Zusammenhang mit der 
geplanten Neuausweisung eines Trink
wasserschutzgebietes durch die Nachbar
gemeinde Wielenbach wurden orientie
rende Untersuchungen auf dem Gelände 
durchgeführt. Diese haben den Verdacht 
einer schädlichen Bodenverunreinigung 
erhärtet. Deshalb verpflichtete die Regie
rung von Oberbayern die Stadt Weilheim 
zur Durchführung von Detail und Sanie

rungsuntersuchungen und in der Folge zur 
Sanierung der Ablagerung. Die Arbeiten zur 
Sanierung starteten schließlich im Frühjahr 
2021.

2. Was waren die wichtigsten Erfahrungen 
bei der Sanierung der Deponie?

Die Planungen und auch die Sanierung der 
Deponie waren von Anfang an von der sehr 
guten Zusammenarbeit aller Beteiligten ge
prägt – sei es seitens der Stadtverwaltung, 
der GAB, der Regierung von Oberbayern als 
anordnende Behörde, des Wasserwirtschaft
samts, des Landratsamts und des Landes
amts für Umwelt sowie der ausführenden 
Firmen – und konnten so zu einem guten Ab
schluss gebracht werden.

3. Wie wurde die Sanierungsmaßnahme in 
der Gemeinde aufgenommen?

Sowohl den Verantwortlichen im Stadtrat, als 
auch unseren Bürgerinnen und Bürgern ist 
eine gesunde Umwelt sehr wichtig, trotzdem 
sind wir mit diesem Projekt anfangs vereinzelt 
auf Skepsis gestoßen. Vor allem auch dank 
der guten Öffentlichkeitsarbeit der GAB wur
de aber bald eine große Akzeptanz erreicht.

4. In welchen Punkten hat Ihnen die Zusam
menarbeit mit der GAB die Arbeit erleichtert?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 
Stadtverwaltung wurden in jeder Hinsicht mit 

Fachkompetenz der GAB bei ihrer Arbeit 
bestens unterstützt. Nicht zuletzt möchte 
ich mich an dieser Stelle für die finanziel
le Unterstützung durch die GAB bedanken.

5. Welchen Rat würden Sie anderen 
 Gemeinden im Hinblick auf Deponie
sanierungen mitgeben?

Entscheidend für den Erfolg einer Sanie
rung ist am Anfang eine umfassende In
formation und eine sorgfältige Planung 
 zusammen mit allen beteiligten Institu
tionen, mit erfahrenen Ingenieurbüros und 
vor allem mit der GAB. Außerdem sollten 
schon frühzeitig und auch während der 
laufenden Sanierung die Bürgerinnen und 
Bürger über die Hintergründe und Fort
schritte der Maßnahme auf dem Laufen
den gehalten werden. Der Umweltschutz 
und die Gesundheit sollen für uns an ers
ter Stelle stehen.

Vielen Dank für das freundliche Gespräch!

STICHWORTE > 
Deponie Unterhausen
Deponiebetrieb: 1948 bis 1980
Fläche: 9.200 m²
Deponievolumen: 28.000 m³
Gesamtkosten: rd. 2,1 Mio. Euro
Bauzeit: Februar 2021 bis März 2022

men zur Sanierung der Deponie Unterhausen 
wurden durch die Firma Geiger Umweltsanie
rung GmbH von Februar 2021 bis März 2022 
durchgeführt.

Für die Maßnahme des Sanierungsplanes 
wurden folgende Sanierungsziele definiert:

■  Sanierungsziel 1: Verhinderung der 
 Sickerwasserentstehung 

■  Sanierungsziel 2: Sanierung der 
 Grundwasserverunreinigung

Sanierung der Grundwasserverunreinigung

Die Grundwassersanierung konzentriert sich 
auf die Abstromfahne nördlich der Deponie, 
da diese innerhalb der Zone III des Trinkwas
serschutzgebietes Wielenbach liegt. Die in 
den Messstellen außerhalb des Schutzgebie

tes festgestellten LHKWBelastungen zogen 
aufgrund ihrer Gehalte weit unter dem Stufe
1Wert keine weiteren Sanierungsmaßnah
men nach sich. 

Für den Bereich innerhalb des Schutzgebie
tes wurde die Errichtung eines Brunnenfeldes 
mit den 6 Förderbrunnen SAN1 bis SAN6 
vorgesehen. Die Sanierungsbrunnen wurden 
außerhalb der Deponieabdeckung positio
niert und die Eingriffe in die landwirtschaft
lich genutzten Flächen nördlich der aktuellen 
Dorfstraße relativ gering gehalten. 

Bei der Brunnenkonfiguration wurde anhand 
der Ergebnisse der Voruntersuchungen ei
ne Gesamtförderrate von etwa 5 m³/h ermit
telt. Bei der Erstellung der Sanierungsbrunnen 
wurde jedoch eine hochdurchlässige Kies
rinne angetroffen, weshalb die Grundwasser
modellierung überarbeitet werden musste. 

Gemäß überarbeitetem Modell wurde eine  
erforderliche Gesamtförderrate von ca.  
38,5 m³/h für die Betriebsphase der bau
zeitigen Abstromsicherung berechnet. Die 
 Sanierungsanlage wurde daher für eine ma
ximale Fördermenge von bis zu 40 m³/h in 
zwei Fördersträngen ausgelegt. Die Reinigung 
 erfolgt über Kies- und Aktivkohlefilter. 

Das Reinwasser wird über einen Schluckbrun
nen im Bereich der hochdurchlässigen Kiese 
außerhalb der aktuellen Schadstofffahne und 
außerhalb des Trinkwasserschutzgebietes 
westlich der Deponie versickert.

Die vor Inbetriebnahme der Anlage durchge
führte (überarbeitete) Grundwassermodellie
rung ergab als erforderlichen Zeitraum der 
Grundwassersanierung an den geplanten 6 
Brunnen eine Betriebsdauer von mindestens 



GAB KOMPAKT 02/2022 > 4

Die Deponieverordnung und die untergeord
neten Regelwerke wurden dennoch als Richt
schnur für die Planung herangezogen, da der 
Zweck der Sicherung der Altablagerung in den 
wesentlichen Punkten dem Zweck einer Ober
flächenabdichtung einer Deponie der Klasse 
DKI entspricht. 

Für die Oberflächenabdeckung einer Deponie 
der Klasse DKI werden nach Deponieverord
nung (DepV), Anhang 1 folgende Komponen
ten vorgesehen: 

■  Ausgleichsschicht / Profilierung zur Herstel
lung des Regelgefälles nach Setzung > 5 %. 

■  Erste Abdichtungskomponente – hier wur
de gemäß den Vorabstimmungen eine 
Kunststoffdichtbahn (KDB) eingesetzt (min 
2,5 mm Dicke). 

■  Entwässerungsschicht – mineralisch min
destens 0,30 m. 

■  Rekultivierungsschicht in Abhängigkeit von 
der zukünftigen Nutzung: Mindestdicke 
nach DepV = 1 m 

Eine Gasdrainage wird in der DepV für die  
DKI nicht als Regelfall vorgegeben. 

Es konnte nicht vollständig ausgeschlos
sen werden, dass es im Deponat zu einer 
geringen Gasentwicklung kommen wird. Zu 
 diesem Zweck wurde die Errichtung einer  
30 cm mächtigen gaswegsamen Schicht mit 
einer 10 cm dicken ebenfalls gaswegsamen 

auch damit zu rechnen, dass der Grundwas
serkörper unter der Deponie größtenteils aus
getauscht wurde. Die während der Bauphase 
auftretenden erhöhten Mobilisierungen sind 
damit im Rahmen der erwünschten Abstrom
sicherung ebenfalls mit hoher Sicherheit er
fasst worden.

Verhinderung der Sickerwasserentstehung 
durch Oberflächenabdeckung

Die Abdeckung der Deponie Unterhausen 
stellt eine Sicherungsmaßnahme nach dem 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) dar 
und ist keine nach Abfallrecht erforderliche 
Maßnahme an einer stillzulegenden Deponie. 

einem halben Jahr nach Fertigstellung der De
ponieabdeckung.

Als Sanierungsziel der Grundwassersanierung 
wurde die dauerhafte Unterschreitung des 
Stufe1Wertes für LHKW und PAK an den in
nerhalb des Wasserschutzgebietes liegenden 
Referenzmessstellen festgelegt. Dies bedeu
tet, dass auch nach Abschaltung der Anlage 
keine Erhöhung der Werte an den Messstel
len über den Stufe1Wert hinaus eintreten 
darf. 

Innerhalb des durch die Grundwassermodel
lierung ermittelten Zeitrahmens von mindes
tens 6 Monaten ist gemäß Modellrechnung 
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Abbildung 5: Grundwassersanierungsanlage

Abbildung 3: Lageplan Deponiekörper, Fahnenausdehnung, Sanierungsbrunnen und Überwachungs-
messstellen

Abbildung 6: Aufbau der Oberflächenabdichtung
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Auftraggeber: Stadt Weilheim i.OB

Finanzielle Unterstützung: Gesellschaft 
zur Altlastensanierung in Bayern mbH

Planungsleistungen in Anlehnung an die 
HOAI / Bauoberleitung / örtliche Bau
überwachung /SiGeKo: dibauco GmbH

Fremdüberwachung:  
IFB Eigenschenk GmbH

Bauausführung Grundwassersanierung: 
Geiger Umweltsanierung GmbH & Co. KG

Bauausführung Deponieabdeckung: 
 Geiger Umweltsanierung GmbH & Co. KG

Sanierungsbrunnen: Baugrund Süd Gesell
schaft für Bohr und Gerätetechnik mbH

Probenahmen/Laborleistungen: Blasy + 
Mader GmbH / Agrolab Group / Sakosta 
GmbH

Rodungsarbeiten: Benedikt Ley GmbH

Planungszeitraum: 2017 bis 2020

Sanierungszeitraum: Februar 2021 bis 
März 2022

Abbildung 7: Aufbau der Ringdrainage

Schutzschicht als KDB – Auflager und einer 
passive Behandlung des ggf. anfallenden 
 Deponiegases in einem Gasbrunnen (Biofil
ter) vorgesehen.

Die Oberflächenentwässerung der Depo
nieabdeckung wird in der Fläche durch eine 
 Drainagematte gewährleistet, die unmittelbar 
auf der KDB aufliegt. Die Deponieabdeckung 
geht an den Rändern der Deponie in einen 
Randgraben über, der lückenlos mit der KDB 
ausgelegt ist.

Der Schichtaufbau der Deponieabdeckung 
der Deponie Unterhausen ist in Abbildung 4  
dargestellt.

Zur Aufnahme und Versickerung des Ober
flächenwassers wurden zwei Sickermulden 
östlich und westlich des Deponiekörpers er
richtet. Als für die Bemessung relevanter Ab
flussbeiwert wurde gemäß DWA-A138 der 
Wert von 0,3 für ein Schrägdach mit Humus
auflage > 10 cm angesetzt. Für die Durch
lässigkeit der gesättigten Zone wurde als 
worstcase ein kfWert von 5,0 * 106 m/s an
gesetzt.

Abschluss der Maßnahme

Im Rahmen der Nachsorge wurden Maßnah
men zur Kontrolle von lokalen Setzungen im 
Deponiekörper vorgesehen (Vorgaben des Be
scheids). Außerdem sind Grundwasserunter
suchungen und die regelmäßige Wartung / 
Kontrolle des Biofilters und der Drainagesträn
ge erforderlich. Das Nachsorgehandbuch ist 
derzeit in Bearbeitung.

Die Baumaßnahmen zur Errichtung der Ober
flächenabdichtung konnten entsprechend 
den Vorgaben im für verbindlich erklärten 
Sanierungsplan im März 2022 abgeschlos
sen werden. Mit heutigem Stand liegen die 
Schlussrechnungen der beteiligten Unterneh
men noch nicht vor. Die Gesamtkosten wer
den bei rd. 2,1 Mio. Euro [brutto] liegen.

Derzeit wird die Abschlussdokumentation er
stellt, auf deren Grundlage dann die abfall
rechtliche Abnahme der Deponieabdeckung 
erfolgt.

Abbildung 4: Schichtaufbau Deponieabdeckung Unterhausen
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GASTBEITRAG > NACHWUCHSFÖRDERUNG DURCH V18

Die neue Mantelverordnung, die Mit
te vergangenen Jahres verabschiedet 
wurde, stellt die Akteure des vorsor

genden und des nachsorgenden Bodenschut
zes vor einige Herausforderungen – neue Re
geln, neue Begriffe, neue Analyseverfahren, 
neue Einbauklassen und neue Materialwerte. 
Die Folgen für die tägliche Praxis sind weitrei
chend.

Aus der Sicht der bayerischen Untersuchungs
stellen ist positiv zu bewerten, dass in der no
vellierten BundesBodenschutzverordnung 
(BBodSchV – Teil der Mantelverordnung) ge
mäß § 19 die nach Länderregeln notifizierten 
Untersuchungsstellen den nach DIN 17025 
akkreditierten Untersuchungsstellen gleich
gestellt sind. 

In der Ersatzbaustoffverordnung dagegen 
werden die Aufgaben den Prüfstellen nach 
den „Richtlinien für die Anerkennung von Prüf
stellen für Baustoffe und Baustoffgemische 
im Straßenbau“ (RAP Stra) und den nach DIN 
17025 akkreditierten Untersuchungsstellen 
zugeordnet. Die nach Länderregeln notifizier
ten Untersuchungsstellen finden keine Erwäh
nung und können somit nicht tätig werden. 

Während für den Vollzug des § 19 BBodSchV 
eine Übergangsfrist von fünf Jahren gilt, tritt 
diese Regelung der ErsatzbaustoffV bereits 
am 1. August 2023 in Kraft. 

Angesichts der geringen Anzahl an zugelasse
nen Überwachungsstellen und akkreditierten 
Untersuchungsstellen kann es hier zu erhebli
chen Engpässen kommen. 

Aus Sicht der V18 wäre es wünschenswert, 
wenn auch für die Probenahme von Ersatz
baustoffen die Gleichwertigkeit der Notifizie
rung gemäß Sachverständigen und Unter
suchungsstellenVerordnung (VSU) mit der 
Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 
anerkannt würde.

Dem Sachverständigen gemäß § 18 BBod
SchG kommt bei der Untersuchung und Be
wertung von Altlastenverdachtsfällen sowie 
bei der Planung und Überwachung von Maß
nahmen eine verantwortungsvolle Rolle zu. 
Mit Inkrafttreten der Mantelverordnung wird 
diese Position noch gestärkt und Sachverstän
dige werden für zahlreiche bodenschutzrecht
lich begründete Arbeiten obligatorisch gefor
dert. Der § 19 der BBodSchV sieht vor, dass 
zukünftig nur noch Sachverständige im Sinne 
des § 18 BBodSchG Probenahmen im nach
sorgenden Bodenschutz entwickeln, begrün
den, begleiten und dokumentieren dürfen. 

Auch die Voraussetzungen für die Probenah
me selbst haben sich geändert. Eine Probe
nahme darf nur durchgeführt werden, wenn 
eine Akkreditierung als Untersuchungsstel
le nach DIN EN ISO/IEC 17025, eine Akkre
ditierung als Inspektionsstelle gemäß DIN EN 
ISO/IEC 17020 oder eine Notifizierung als Un
tersuchungsstelle nach den Regelungen des 
jeweiligen Bundeslandes auf Basis des § 18 
BBodSchG vorliegt. Diese Änderungen treten 
aufgrund einer Übergangsfrist Mitte 2028 in 
Kraft.

Die Zeit bis dahin sollte genutzt werden, um 
bundesweit Sachverständige für die Zulas
sung nach § 18 BBodSchG zu qualifizieren 
und in den Ingenieurbüros die Voraussetzun
gen für die Akkreditierung und Notifizierung 
zu schaffen. Schließlich steht gleichzeitig ein 
Generationswechsel an. Von den bundesweit 
rund 300 zugelassenen Sachverständigen 
sind etwa die Hälfte 60 Jahre oder älter.

Das Fortbildungsprogramm

Die V18 hat daher ein Fortbildungsprogramm 
mit dem Titel 
„Der Weg zur/m Sachverständigen – 
 begleitet durch erfahrene Sachverständige“
aufgestellt, mit dem eine Lücke in der Ausbil
dung geschlossen werden soll.

Die V18 bietet drei Fortbildungsformate an: 

A.  Grundlagen; 1-tägig 
Einführung in die Sachverständigentätig-
keit im Bodenschutz für Berufsanfänger 
Hier werden dem Berufseinsteiger recht
liche und naturwissenschaftliche Grund
lagen vermittelt. Es wird ein Überblick über 
die Kompartimente Boden, Wasser und 
Bodenluft gegeben sowie Schadstoffe und 
Wirkungspfade erläutert. Auch die Pro
benahme, Analytik und sachverständige 
 Bewertung sind Kursinhalt.

B.  Der Weg zum/r Sachverständigen 
Gesetzliche Grundlagen für die Zulas-
sung (bundeslandspezifisch, VSU u. a.; 
1-tägig) 
■ Formale Anforderungen  
■ Antrag  
■ Ablauf der Prüfung in der Praxis (Rol
lenspiel) 

C.  Workshops für Sachverständigen-
nachwuchs  
(mehrtägig, mit Fortbildungsbescheini
gung, Mindestanforderung 4 Jahre Berufs
erfahrung) 
 
C 1: Sachgebiete 1, 2 und 5 
■ 1 Tag Präsenz zum Auftakt 
■ 2 halbtägige OnlineWorkshops 
■ 1 Tag Präsenz zum Abschluss 
 
C 2: Sachgebiete 3 und 4 
■ 1 Tag Präsenz zum Auftakt 
■ 3 halbtägige OnlineWorkshops 
■ 1 Tag Präsenz zum Abschluss

Im Auftaktseminar werden die Grundlagen 
des jeweiligen Sachgebiets besprochen und 
vertieft. Daneben werden Projekte und typi
sche Fragestellungen besprochen. Hieraus 
werden zu bearbeitende Aufgaben abgelei
tet und verteilt, die in Heimarbeit einer Lö
sung zugeführt werden sollen. In den Online

Neue Mantelverordnung erfordert 
Fortbildungsoffensive
Ein Gastbeitrag der V18 – Vereinigung der Sachverständigen und Untersuchungsstellen nach 
§ 18 BBodSchG mit Vorstellung des neuen Fortbildungsprogramms
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Workshops werden dann u. a. die Ergebnisse 
durch die Teilnehmer vorgestellt und disku
tiert. Beim Abschlussseminar werden die we
sentlichen Inhalte des jeweiligen Sachgebiets 
nochmal zusammengefasst und wiederholt. 
Daneben können durch die Teilnehmer kon
krete Fragen und Themen eingebracht wer
den.

Die Fortbildungen werden ausschließlich von 
zugelassenen Sachverständigen mit langjäh
riger Berufserfahrung durchgeführt. Beson
deres Augenmerk wird bei dem Angebot auf 
den WorkshopCharakter mit begrenzter Teil
nehmerzahl (etwa 6 – 8 Personen) gelegt, der 
eine intensive Betreuung der Teilnehmenden 
gewährleistet. 

Gerade diese Arbeit in Kleingruppen und 
die Möglichkeit des engen Austausches mit 
berufserfahrenen Referentinnen und Refe
renten bieten einen zentralen Mehrwert im 
Vergleich zu den bekannten Frontalveran
staltungen und Symposien. Dadurch 
kann die V18 eine hohe Qualität 
bei dieser Ausbildung sicherstel
len. 

Ein weiteres Angebot des V18 
richtet sich an bereits zugelas
sene oder langjährig erfahrene 
Sachverständige: 

D.  Kollegiale Fallbesprechung im 
 vertraulichen Rahmen 
 
Hier werden fachliche und berufliche The
men im Kollegenkreis vorgestellt und be
sprochen, z. B. rechtliche Fragen, Umgang 
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DRUCK: 
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Positionspapier der LABO 
zur  Fachkräfteentwicklung

Im Rahmen der Diskussion in der LABO  
über die Fachkräfteentwicklung in der 
öffentlichen Verwaltung wurden Aus
gangssituation und Anforderungen auch 
im Hinblick auf neue Aufgaben und 
 Klimawandel analysiert. 

Das Positionspapier zeigt insbesondere 
Ziele und Aufgaben der Bodenschutzver
waltung und die aus einer mangelnden 
Fachkräfteausstattung resultierenden 
Probleme und Vollzugsdefizite sowie 
mögliche Lösungswege auf.

Die 97. UMK hat das Positionspapier im 
November 2021 zur Kenntnis genom
men und einer Veröffentlichung auf der 
LABOHomepage zugestimmt:

https://www.labodeutschland.de/ 
VeroeffentlichungenFachkraeftesituation.html

mit Fehlern, fachlich schwierige Projekte, 
Umgang mit Auftraggebern und anderen 
Projektbeteiligten, usw. Der Workshop wird 
von einem erfahrenen Sachverständigen 
moderiert. Die Teilnehmer bringen eigene 
Themen (ca. 34 Fälle möglich) ein und 
stellen diese nach vorheriger Anmeldung 
des Themas beim Moderator zur Diskus
sion.  
 
Interessenten werden gebeten, sich bei 
der V18 zu melden. Termine und Veran
staltungsorte werden individuell nach den 
Bedürfnissen der Teilnehmer vereinbart. 
Detaillierte Informationen zu den Fortbil
dungen und zu den weiteren Leistungen 
der Vereinigung sind auf der Website unter 
www.v18ev.de abrufbar. 

Über die V18 – Vereinigung der Sachver-
ständigen und Untersuchungsstellen nach 
§ 18 BBodSchG e. V.

Die V18 Vereinigung der Sachverständigen 
und Untersuchungsstellen nach § 18 BBod
SchG ist der Zusammenschluss von gemäß 
§ 18 BBodSchG zugelassenen und notifizier
ten Sachverständigen und Untersuchungs
stellen. Aufgabe des Verbandes ist die Pfle
ge und Förderung der gemeinsamen Belange 
und Interesse der Sachverständigen und Un
tersuchungsstellen, insbesondere gegenüber 
Behörden, Kammern, Auftraggebern und an
deren Institutionen. Die Vereinigung wurde im 
Jahr 2015 gegründet und ist aus einer Initi
ative von bayerischen Sachverständigen her
vorgegangen. Weitere Informationen zur Ver
einigung sind online über die Website unter 
www.v18ev.de verfügbar. 

Ansprechpartner:  
V18 – Vereinigung der Sachverständigen 
und Untersuchungsstellen nach  
§ 18 BBodSchG e.V.
Klaus Bücherl, Erster Vorsitzender
Blumenstr. 24, 93055 Regensburg
Tel.: 0941 208 63361
EMail: kbu@tewag.de
Website: www.v18ev.de



GAB KOMPAKT 02/2022 > 8

Gesellschaft zur Altlastensanierung 
in Bayern mbH (GAB)
www.altlastenbayern.de

KURZ NOTIERT > 

ANKÜNDIGUNG >  

Die Gesellschaft zur Altlastensanierung in 
Bayern mbH (GAB) veranstaltet am 29. und 
30. Juni 2022 in Regensburg, MarinaFo
rum, das diesjährige Altlastensymposium. 

An zwei Tagen werden aktuelle Entwicklun
gen zu rechtlichen und fachlichen Aspekten 
der Altlastenbearbeitung präsentiert, Erfah
rungen mit Datenmanagement vorgestellt 
sowie das Thema der Entsorgung beleuch
tet. In einem weiteren Themenschwerpunkt 
sollen bundesweite Erfahrungen mit MNA 
diskutiert werden.

Als Blick über den Tellerrand stellt das Was
serwirtschaftsamt Regensburg am ersten 
Veranstaltungstag nachmittags das Hoch
wasserschutzkonzept der Stadt Regensburg 
vor. Dabei besteht zusätzlich die Möglich

keit der Besichtigung einer fußläufig erreich
baren Baumaßnahme.

Das Altlastensymposium 2022 führt als 
Plattform für den interdisziplinären Informa
tions und Erfahrungsaustausch Entschei
dungsträger/innen und Fachleute aus der 
wirtschaftlichen, kommunalen und regio
nalen Praxis, Sanierungspflichtige sowie Ak
teur/innen aus Politik, Verwaltung, Wissen
schaft und Forschung zusammen. 

Das Tagungspro
gramm kann als 
pdfVersion unter 
www.altlasten 
bayern.de abge
rufen werden.

(c) Regensburg Tourismus GmbH, Fotograf Peter Ferstl

Altlastensymposium der GAB am 29./30. Juni 
2022 in Regensburg

Im März 2022 hat die GAB ihren Internet
Auftritt neu aufgesetzt: dieser wurde so
wohl visuell moderner gestaltet als auch 
für mobile Endgeräte optimiert.

Eine Anpassung war auch notwendig, da 
die Seite auf einer älteren technischen 
Plattform lief und auf aktuellen Stand ge
bracht werden musste. Wir danken an die
ser Stelle ganz herzlich den Webdesignern 
und Webprogrammierern von dasformt 
und niteflite für die rasche und überzeu
gende Umsetzung und die angenehme Zu
sammenarbeit!

Schließlich haben wir die Gelegenheit ge
nutzt, uns von den regionalen Projektüber
sichten zu verabschieden. Stattdessen 
werden wir uns künftig auf die ausführli
che Darstellung ausgewählter Sanierungs
projekte der GAB konzentrieren.

Viel Spaß beim Surfen wünscht Ihnen das 
GABTeam!

Relaunch Website  
altlasten-bayern.de


